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64.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend die Redaktion des

Schulgesetzes für das Herzogthum Oldenburg.
Oldenburg , den 1. April 1897.

Auf Grund des Artikels VII des Gesetzes für das
Herzvgthum Oldenburg vom heutigen Tage , betreffend Acn-
derung des Schulgesetzes , wird der Text des Gesetzes vom
3 . April 1855 , betreffend die Einrichtung des Unterrichts¬
und Erziehungswescns im Herzogthnm Oldenburg , in der
mit dem 1 . Mai d . I . in Geltung tretenden Fassung nach¬
stehend bekannt gemacht.

Oldenburg , den I . April 1897.
Staatsministerium.

Departement der Kirchen und Schulen,

Flor . _
Becke r.

1



Gesetz,
betreffend die Einrichtung des Unterrichts - und Er¬

ziehungswesens im Herzogthum Oldenburg.

i . Von den oberen Schulbehörden.
Art . 1.

K. 1 . Unter der Oberaufsicht des Staatsministeriums
sollen für die Leitung des gesummten Unterrichts - und
Erzichungswesens im Herzogthum Oldenburg zwei obere
Schulbehörden (Oberschulkollegien ) bestehen , welche innerhalb
ihres Wirkungskreises dieselben Befugnisse und Obliegen¬
heiten haben , wie die anderen Oberbehörden des Herzog¬
thums , nämlich:

1 . eine für das evangelische Unterrichts - und Er-
ziehungswescn (evangelisches Oberschnlkolleginm ) ,

2 . eine für das katholische Unterrichts - und Erzie¬
hungswesen (katholisches Oberschnlkolleginm ) .

Z. 2 . Das evangelische Oberschnlkolleginm hat seinen
Sitz in Oldenburg , das katholische in Vechta.

Art . 2.

Z. 1 . Die Mitglieder jedes Oberschnlkolleginms sollen
derjenigen Konfession angehören , deren Unterrichtswesen von
dem Oberschnlkolleginm geleitet wird . Unter ihnen muß
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mindestens ein Geistlicher und mindestens ein mit dem Volks¬
schulwesen vertranter Schulmann sein.

Z. 2. Die Mitglieder der Oberschnlkollegicn werden vom
Großherzoge ernannt, »nd zwar so. daß das erste geistliche
Mitglied des evangelischen Oderkirchenraths und der Vor¬
sitzende Geistliche des Bischöflichen Officialats für den Olden-
burgischen Bezirk der Diöccse Münster allezeit Mitglieder
des evangelischen beziehungsweise katholischen Oberschulcolle¬
giums werden. Die Mehrheit der Mitglieder des katholischen
Oberschnlkollegiums, einschließlich des Vorsitzenden Geistlichen
des Bischöflichen Officialats, soll nur im Einverständnisse
mit diesem ernannt werden.

Z. 3. Den Vorsitz führt das vom Großherzoge dazu
bestimmte Mitglied.

Z. 4. Das evangelische Oberschulkollcgium erstreckt seine
Thütigkcit auch auf die rcformirtcn Unterrichts- und Erzie¬
hungs-Anstalten, kann jedoch in allen Schnlangelegcnheiten,
welche die religiös-konfessionelle Bildung der Rcformirten
betreffen, nur dann verfügen, wenn zuvor die gutachtliche
Erklärung des betreffende» Geistlichen eingeholt ist.

Art. 3.

Zum Wirkungskreise der Oberschnlkollegicn gehört:
t . die Leitung und Beaufsichtigung des gesummten Unter¬

richts- und Erzichnngswesens einschließlich der Schul-
lehrerscminarien(Art. 89 des Staatsgrnndgesetzes)
mit alleiniger Ausnahme der Militair- und bloßen
Fachschulen;

2. die Dienstanfsicht über die unteren Schulbehörden und
die Schulbeamten;

3. die Leitung der Prüfung der Schnlamtskandidaten
und der Privatlehrer(Art. 17 und 18) nach einem
vom Staatsmiuisterium zu genehmigenden Regulative,
in welchen: namentlich auch zu bestimmen ist, daß
bei der Prüfung der Kandidaten des Volksschnlamts

1»
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wenigstens ein praktischer Volksschnlmann zugezogen
werde » soll;

. 4 . die Aufsicht über die allgemeinen für das Schulwesen
bestimmten Fonds und Stiftungen und über deren
Verwaltung;

5 . die Beförderung der Errichtung von Schnllehrer-
kvnferenzen;

6 . die Feststellung von Grundlinien für die Lehrpläne
der Volksschulen , die Genehmigung der Lehrpläne
aller anderen unter der Aufsicht der Oberschnlkolle-
gien stehenden Lehranstalten und die Bestimmung
der dem Unterrichte in Volksschulen zum Grunde
zu legenden Lehrbücher , vorbehältlich der Bestimmung
des Art . 5;

7 . die Anordnung der Schulvisitationcn nach Maßgabe
der zu erlassenden Verordnung.

Die Kirchenvisitationen erstrecken sich auf die
Schulen nur in Beziehung ans die religiös -konfes¬
sionelle Bildung der Jugend . Die oberen Kirchen-
behördcn werden die Ergebnisse solcher Visitationen,
soweit sic die Schulen betreffen , den Oberschnlkolle-
gien mittheilen;

8 . die Anstellung , Pcnsionirung , Entlassung und Kündi¬
gung der Volksschnllchrer nach Maßgabedieses Gesetzes;

9 . die Oberaufsicht über das Vermögen der Schulen
und dessen Verwaltung , insonderheit die Regnlirnng
des damit verbundenen Rechnungswesens , sowie die

>- s" , Aufsicht über die Diensteinkünfte der Schulbcamten;
10 . die Errichtung neuer Schulen und Schulachten , die

Bestimmung der Schulachtsgrenzcn und Anordnung
des Baues der Schulhäuser oder der Vergrößerung
derselben;

11 . die Bestimmung über Einrichtung neuer Klassen in den
Schulen und die Entscheidung über Beitragspflicht
zu Schullasten;
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12 . die Entscheidungen über Beschwerden gegen Verfü¬
gungen der unteren Schulbehörden in zweiter Instanz.

Im Uebrigcn erhalten die Oberschnlkollcgien vom Staats-
ministerüim eine Dienstinstruktion und Geschäftsordnung.

Art . 4.

In allen Fällen , in welchen die Oberschnlkollcgien eine
Verfügung oder Entscheidung abgegeben haben , ist eine Be¬
schwerde oder Berufung an das Staatsministerinm zulässig.

Art . 5.

Die Einführung neuer , dem Religionsunterrichte zum
Grunde zu legenden Lehrbücher bei den öffentlichen Schulen
bedarf der vorhergehenden Zustimmung der betreffenden
oberen Kirchenbehördc.

Art . 6.

Hat sich zwischen den beiden oberen Schulbehörden oder
zwischen diesen und den oberen Kirchcnbchördeu eine Ver¬
schiedenheit der Ansicht über Kompetenzverhältnisse oder die
Einwirkung der Kirche auf die religiös -konfessionelle Bildung
der Jugend hcrausgestellt , so soll die Sache erst dann zur
Entscheidung an das Staatsministerium beziehungsweise den
Großherzvg gebracht werden , nachdem eine Vermittelung der
verschiedenen Ansichten , in geeigneten Fällen auch durch ein
persönliches Zusammentreteu der betreffenden Behörden , ohne
Erfolg versucht worden ist.

II . Von den unteren Schulbehörden.
Art . 7.

H. 1. Jede Gemeiudeschule steht unter einem besonderen
Schulvorstande.

Z. 2 . Die Kompetenz der Schulvorstände ist die bis¬
herige , kann jedoch in Uebereinstimmung mit dem gegen¬
wärtigen Gesetze im Wege der Verordnung geändert werden.



372

K, 3 . Dcr Schulvorstand besteht aus:
1. dem ersten Beamten des Amts beziehungsweise dem

Stadtdirektor in den Städten Oldenburg und Jever,
2 . dem Pfarrer des Kirchspiels , zu dessen Bezirk die

Schule gehört,
3 . dem ersten Lehrer der betreffenden Schule,
4 . einem Schuljuraten , welcher nach den bestehenden

oder vom Oberschnlkollegium zu erlassenden Vor¬
schriften durch den Schnlachtsansschuß gewählt wird,

5 . einem auf drei Jahre vom Schulachtsansschusse ge¬
wählten Mitgliede dcr Schulacht.

Der erste Beamte des Amts (Ziffer 1) kann sich in
einzelnen Geschäften , welche nicht am Orte des Amtssitzes
vorgenommen werden , um Kosten zu ersparen , durch den
Gemeinde -Vorsteher der Gemeinde , in welcher die Schule
liegt , vertreten lassen.

Z. 4 . Sind in einem Kirchspiele mehrere Pfarrgeistliche,
so ist der erste Pfarrgeistliche Mitglied deS Schulvorstandes,
jedoch kann derselbe sich mit Genehmigung des Oberschul¬
kollegiums und im Einverständnisse mit der oberen Kirchen¬
behörde durch einen der übrigen Pfarrgeistlichen dauernd
oder in einzelnen Fällen vertreten lassen , auch kann statt
desselben einer der übrigen Pfarrgeistlichen vom Oberschul¬
kollegium im Einverstündniß mit der oberen Kirchenbehörde
zum Mitgliede des Schulvorstandes ernannt werden.

Art . 8.

1 . Hinsichtlich derjenigen Gemcindeschuleu , welche
sich durch ihre Untcrrichtsgegenständc und Lehrziele von den
gewöhnlichen Volksschulen unterscheiden , bleiben Modificationcn
in der durch Art . 7 bestimmten Zusammensetzung des Schul¬
vorstandes und in Betreff der Lokalinspektion (Art . 9) der
Anordnung des Obcrschulkollegiums Vorbehalten.

8 - 2 . In dem Schulvorstande , welcher derartige er¬

weiterte Gemeindeschnlen (Mittelschulen ) vertritt , sollen jeden-
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falls auch einige von dem Schulachtsausschusse frei gewählte
Persauen Sitz und Stimme haben und fall der Schulvor¬
stand jedenfalls über die Lehrpläne und die zum Grunde
zu legenden Lehrbücher gehört werden.

Art. 9.

Der dem Schulvorstande angehörende Geistliche ist der
Lokalschnlinspektor der betreffenden Schule. Demselben steht
in dieser Eigenschaft die dienstliche Beaufsichtigung der Lehrer
und des Unterrichts nach Maßgabe der bestehenden oder
vom Oberschulkollegium zu erlassenden Vorschriften zu.

Art . 10.

Z. 1. Die Einrichtung besonderer unterer Schulbehörden
für Schulen, welche Staatsanstalten sind, bleibt dem Ver¬
ordnungswege überlasten.

Z. 2. Einstweilen werden die bestehenden Einrichtungen
beibehalten.

III . Von ein:einen Unterrichts- nnd Erziehungs-
Anstalten.

Art. 11.

Es steht den Eltern oder deren Vertretern frei, ob sie
ihre Kinder oder Pflegbefohlenen in öffentlichen oder Privat¬
lehranstalten unterrichte» oder nur häuslichen Unterricht
eintreten lassen wollen.

Art. 12.

Der häusliche Unterricht unterliegt keiner Beschränkung.
Die Schnlinspektoren (Art . 9) haben sich indeß zu über¬
zeugen, daß die Kinder, welche zu Hause unterrichtet werden,
mindestens den Unterricht erhalten, welcher für die Volks¬
schulen vorgeschrieben ist, und, wo dies nicht geschieht, die
Eltern oder deren Vertreter durch das zuständige Amt an-



halten zu lassen , die Kinder und Pflegbcfvhlcncn in die
Volksschule zu schicken.

Art . 13.

8 . 1. Privatschulcn und Privatcrziehungsanstalten dürfen
nur nach vorgängiger Anzeige beim Lokalschnlinspektvr des
betreffenden Bezirks (Art . 9 ) errichtet werden.

8 - 2 . Dieser hat dieselben wenigstens einmal im Jahre
zu besuchen und über den Befund seiner Visitation dem
Oberschulkolleginm Bericht zu erstatten.

Art . 14.

Z. 1 . In jeder Schulacht soll wenigstens eine Volks¬
schule als Gemcindcanstalt bestehen.

8 - 2 . Ob mehrere Volksschulen in derselben Schulacht
eingerichtet und ob dieselben nach Geschlechtern getrennt be¬
stehen sollen , hängt zunächst von dem Beschlüsse des Schul¬
achtsausschusses und der Genehmigung des Oberschnl-

kollegiums ab . Jedoch kann auch gegen den Willen des
Schulachtsansschusscs die eine oder die andere Maßregel,
wenn dieselbe durch das Interesse des Schulwesens der be¬

treffenden Gemeinde geboten wird , im Einverständnisse mit
dem betreffenden Schulvorstande von dem Oberschulkolleginm
angeordnet werden.

Art . 15.

K. 1 . Ans die an öffentlichen Mädchenschulen ange-
stellten Lehrerinnen werden die Bestimmungen dieses Gesetzes
ebenso angewendet wie bei den Lehrern.

8 - 2 . Die Lehrerinnen können jedoch nicht Mitglieder
des Schulvorstandes sein . Ob statt derselben einer der etwa
an der Mädchenschule angestellten Lehrer in den Schulvor¬
stand der Mädchenschule eintreten , oder ob der Schulvorstand
der Knabenschule seine Thätigkcit auch auf die Mädchenschule



erstrecken soll , bestimmt in jedem einzelnen Falle das Ober-
schulkvllegium.

Z. 3 . Wer an mehrklassigen Mädchenschulen , an welchen
Lehrer und Lehrerinnen angestellt sind , die Stellung des
Hauptlchrers (Art . 24 und 27 ) cinnehmcn soll , bestimmt in
jedem Falle das Oberschnlkollegium.

Art . 16.

Die Errichtung von höheren Bürgerschulen und die Er¬
weiterung einer Volksschule durch Vermehrung der Unter-
richtsgcgcnstände und Lehrkräfte (Art . 90 des Staatsgrnnd-
gesetzes) zu einer sog . Mittelschule hängt von dem Beschlüsse
des Schulachtsansschusses der betreffenden Gemeinde und von
der Genehmigung des Oberschnlkolleginms ab.

Z. 1 . Die Lehrer an den öffentlichen Mittel - und
Bürgerschulen (einschließlich der Realschulen ), welche keine
Staatsanstalten sind , werden vom Schulvorstande und Schul¬
ausschuß gemeinschaftlich gewählt . Die Wahl ist als Prä¬
sentation anznsehcn und werden nach der gesetzlich erfolgten
Präsentation die Rektoren solcher Schulen vom Großherzog
ernannt , die übrigen Lehrer vom Oberschulkollegium.

Z. 2 *) . Das Dicnsteinkommen der Lehrerstellcu an
solchen Schulen ist vom Schnlansschnsse durch Regulativ in
baarer Geldsumme festzusetzen.

Dabei kann höchstens bei einer von je vier für semi¬
naristisch gebildete Lehrer bestimmten Stellen das Dienstein¬
kommen auf dasjenige der Nebenlehrcr an den Volksschulen
beschränkt werden . Ob hierbei Stellen , welche mit einer
Lehrerin besetzt sind , zu den für seminaristisch gebildete
Lehrer bestimmten Stellen zu rechnen sind , entscheidet das
Oberschnlkollegium.

Bei den übrigen Stellen soll jeder Lehrer mindestens

*) Hierzu Uebergangsbestimmung in Artikel II des Gesetzes vom
1. April 1807.
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die einem Hanptlchrer an Volksschulen zukommcndcn Betrage
erhalten . Bei der Berechnung dieser Beträge ist die den
Hanptlehrcrn an Volksschulen begleichende Dienstwohnung
mit Hansgarten zu 200 bis 400 anzuschlagen.

Wenn vom Schnlansschusse eine Dienstwohnung gestellt
wird , so ist dafür ein angemessener Betrag von dem baarcn
Diensteinkommen cinzubehalten.

Ob den vorstehenden Bestimmungen in genügender
Weise nachgekommen ist , entscheidet das Oberschnlkollegium.

Die Rnhegehalte , Wartegelder und Alterszulagen sind
auS der Kasse zu bestreiten , welche zur Zahlung der Ge¬
halte verpflichtet ist.

Z. 3 . Die Bestimmungen des Civilstaatsdienergesetzes
vom 28 . März 1867 über Disciplinargewalt (Art . 36 bis
43 ) und über Entfernung ans dem Dienste (Art . 70 bis 79)
sollen auch ans die Lehrer an den hier gedachten Schulen
analoge Anwendung finden . Das Dienstgericht (Art . 72)
wird dann aber in der Weise zusammengesetzt , daß den
Mitgliedern aus dem höchsten Landesgericht zwei durch das
Loos zu bestimmende Mitglieder des betreffenden Oberschul-
kollcginms und der älteste der in der Stadt Oldenburg
wohnenden Lehrer , welche Staatsdiener sind , hinzntreten.

Im klebrigen kommen auch bei den Lehrern dieser
Schulen die Bestimmungen des Schulgesetzes über die Dienst¬
verhältnisse der Lehrer im Allgemeinen (Art . 19 § . 2 bis
Art . 23 des Schulgesetzes ) zur Anwendung.

Z. 4 . Außerdem werden die Einrichtungen solcher
Schulen , sowie die Zuständigkeiten des Schulvorstandes und
Ausschusses durch Gemeindestatutcn in Gemäßheit Art . 170 ff.
der Gemeinde -Ordnung vom 1 . Juli 1855 geordnet und
werden die weiteren Bestimmungen zur Ausführung dieses
Gesetzes im Wege der Verordnung , bezw . durch Anordnung
der Oberschulkollegien erlassen.

§ . 5 . Diese Bestimmungen finden auch auf die bereits
Errichteten Mittel - , Bürger - und Realschulen Anwendung.
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IV . Von den Lehrern.

1. Von der Befähigung Unterricht zu ertheilen.

Art . 17.

Z. 1 . Au Privatschnlcn oder Privaterziehungsanstalten,
odcr Kinder » verschiedener Eltern gemeinsamen Unterricht
ertheilen darf Jeder , wenn er dem Oberschulkollegium zuvor
seine technische Befähigung nachgewiesen hat , wenn hinsichtlich
seines moralischen Lebenswandels Nichts im Wege steht und
wenn er die alsdann nicht zu verweigernde Erlaubnis ; zur
Unterrichtsertheilnng vom Oberschnlkollcgium erlangt hat.

§ . 2 . Inländische Geistliche und tentirte inländische
Kandidaten der Theologie , im Jnlande an Staats - odcr
Gcmeindeschulen angestellte Lehrer und inländische geprüfte
Schulamtskandidaten haben , um die Erlaubniß zur Untcr-
richtserthcilung (H. 1) zu erlangen , einer nochmaligen Prüfung
sich nicht zu unterwerfen.

Z 3 . Die Erlaubniß zur Unterrichtsertheilnng kann
vom Obcrschulkollegium dem wieder entzogen werden , bei
welchem die Voraussetzungen derselben (Z. 1) nicht mehr
fvrtdauern.

Art . 18.

Jede Anstellung als öffentlicher Lehrer setzt voraus , daß
der Kandidat die vorschriftsmäßige Prüfung bestanden habe
odcr vom Oberschnlkolleginm davon dispcnsirt sei.

2 . Von den Verhältnissen der Lehrer im Allgemeinen.

Art . 19.

K. 1 . Die an Schulen , welche Staatsanstaltcn sind,
angestelltcn Lehrer sind Staatsdiener und finden ans sie alle
Bestimmungen des StaatSdiencrgesetzes Anwendung.

Z. 2 . Zu den angestcllten Lehrern gehören nicht die



von dcn Schulbehörden » nr für einzelne Stunden oder

Unterrichtsfächer zeitweise angenoinincnen Hülfslehrcr.

Art . 20.

Die Lehrer an dcn anderen öffentlichen Schulen haben

dieselben Pflichten und Rechte , wie die Staatsdiener (Art . 85

des Staatsgrnndgesetzes ), ihre besonderen dienstlichen Ver¬

hältnisse , sowie ihre Ansprüche auf Diensteinkommen und

Pension sind jedoch nach den Bestimmungen des gegenwärtigen

Gesetzes zu bcnrtheilcn.

Art . 21.

Die bestehende Verpflichtung der verhcirathete » Lehrer

zur Theilnahmc an der allgemeinen Wittwen -Kasse be¬

ziehungsweise an der evangelischen Schullehrer -Wittwenkasse

bleibt in Kraft . Für die katholischen Volksschnllehrer soll

eine Schnllehrcr -Wittwenkasse im Vervrdnungswege errichtet
werden.

Art . 22.

Ein öffentlicher Lehrer darf Privatunterricht ertheilen,

ein Kirchenamt bekleiden , auch die Rechnungen für Kirchen-

und Schulgemeinden anfertigen , insoweit seine Amtsführung

dadurch nicht beeinträchtigt wird . Zu jedem anderen Ncbcn-

geschäft oder Gewerbe bedarf er der besonderen Erlaubniß

des Oberschulkvllegiums.

Art . 23.

Die Urlaubsgesuche der Lehrer sind stets bei ihrem

nächsten Vorgesetzten anznbringen . Für eine 8tügige Ab¬

wesenheit steht diesem die Bewilligung zu . Im Uebrigen

ist nach den bestehenden Urlanbsvcrordnnngen zu verfahre » .



3 . Bon den Volksschullehrern insbesondere.

u . Von Len Haupt - und Nebenlehrern an Volksschulen.

Art . 24.

Hauptlehrer ist der Lehrer einer ungetheilten Schule
und der erste Lehrer einer Schule Vau mehr als einer
Klasse , Nebenlehrer sind alle übrigen angestellten Lehrer.

Art . 25 *) .

K. 1 . Es können Schulamtskandidateii bis zur halben
Anzahl der durchschnittlich in jedem Schuljahre cintretenden
Vakanzen als Nebenlehrer zur Disposition des Oberschnl-
kolleginms widerruflich angestellt werden.

K. 2 . Für die angemessene Beschäftigung dieser Neben --
lchrer , bis sie im Schuldienste Verwendung finden , sorgt
das Oberschulkollegium.

H. 3 . Solange die nach Z. 1 angestellten Nebenlehrer
im Schuldienste keine Verwendung gefunden haben , erhalten
sic ans der Staatskasse das Diensteinkommen der übrigen
widerruflich angestellten Nebcnlehrer mit Ausnahme der
freien Wohnung (Art . 37 , § . 1 , Z . 3 und Z. 2 ) . Das
Oberschulkollegium kann anordnen , daß ihnen auch freie
Wohnung zu gewähren ist . An Stelle derselben kann ihnen
eine Entschädigung aus der Staatskasse zugebilligt werden.

Art . 26.

Die Vertretung erkrankter oder aus anderen Gründen
an der Ausübung ihres Dienstes verhinderter Lehrer wird
nach Bestimmung des Oberschnlkollcginms entweder durch
andere Lehrer neben ihren sonstige » Berufsgcschäftcn oder
durch ausschließlich mit der Vertretung beauftragte Lehrer
besorgt . Was den erstcrcn etwa an Vergütung zngebilligt
wird , sowie die den letztere » nach ihrer Stellung als Neben-

*) Hierzu Üebergangsbestimmung in Art . III des Gesetzes vom
1. April 1897.



lehrcr begleichende Besoldung nebst Ortszulage bezahlt die
Staatskasse . Den letzteren hat , soweit die freie Wohnung
im Schulhanse den Umständen nach dem Vertreter nicht
gewährt werden kann , die Schulacht auf ihre Kosten eine
Wohnung zu beschaffen oder eine angemessene Entschädigung
dafür zu leisten . Den ausschließlich mit der Vertretung
beauftragten Lehrern kann , wenn cs den Umständen nach
erforderlich erscheint , noch eine besondere Vergütung ans
der Staatskasse zugebilligt werden.

Nähere Bestimmungen werden im rcglcmentarischen
Wege mit Genehmigung des Staatsministerinms von den
Oberschnlkollegien fcstgestcllt.

Art . 27.

Die unmittelbare Leitung der Schule innerhalb der
allgemeinen Vorschriften steht dem Hanptlehrcr zu.

Art . 28.

Die Inhaber der Anfangsstellen (Art . 43 ), und die
Nebenlehrer (Art . 24 ) dürfen sich zur Vermeidung sofortiger
Entlassung anS dem Dienste nicht ohne Genehmigung des
Oberschnlkolleginms verheirathen.

!>. Anstellung, Versetzung und Entlassung der Volkoschullehrer.

Art . 29.

Die BvlkSschnllchrer werden vom Obcrschnlkollcgium
ernannt und versetzt . Es soll jedoch bei Besetzung der
Hanptlchrerstelle in einer Schulacht vorher die gutachtliche
Erklärung des betreffenden Schulvorstandes cingczogcn werden.

Art . 30.

Bei der Besetzung einer mit einem kirchlichen Amte ver¬
bundenen Lehrcrstclle sucht das Oberschulkollegium über die
Person des Anznstcllcnden mit der kirchlichen Behörde daS



erforderliche Einverständnis zn erlangen , nach einem mit der
kirchlichen Oberbchördc zu vereinbarenden Regulativ.

Art . 31.

Die angestcllten Volksschullchrer werden bei ihrer ersten
Anstellung vom Oberschulkvllegium beeidigt , erhalten von
demselben eine Anstellungsnrkunde und werden von dem
betreffenden Schnlinspektor in ihr Amt eingeführt.

Art . 32.

Die Anstellung der Lehrer ist zunächst stets eine wider¬
rufliche . Während derselben müssen sich die Lehrer jede
Versetzung und sofortige Entlassung gefallen lassen.

Art . 33.

Z. 1 . Die unwiderrufliche Anstellung erfolgt nach
Ablauf einer fünfjährigen Dienstzeit , wenn der Lehrer als¬
dann die zweite Prüfung bestanden hat und aus der bis¬
herigen Dienstführnng erhebliche Bedenken sich nicht ergeben.

§ . 2 . Die Zulassung zur zweiten Prüfung geschieht
nach Ablauf von mindestens drei Jahren seit der Entlassung
aus dem Seminar.

Wenn die Prüfung ungenügend ausgefallen ist , so kann
sie , jedoch nicht vor Ablauf eines Jahres , einmal wieder¬
holt werden . Eine fernere Wiederholung findet nicht statt.

Nach Ablauf von sechs Jahren nach der Anstellung im
Schuldienste kan » die Zulassung nicht mehr erfolgen . Aus
besonderen Gründen kann das Oberschulkolleginm diese Frist
verlängern.

Wenn auch die wiederholte Prüfung ungenügend aus¬
gefallen oder die im vorigen Absätze genannte Frist unbe¬
nutzt verstrichen ist , so ist der Lehrer aus dem Schuldienste
zu entlassen.

Die erforderlichen näheren Bestimmungen hinsichtlich



der Prüfung werden vom Oberschnlkolleginm mit Genehmi¬

gung des Staatsministerinms erlassen.

Z. 3 . Ergeben sich nach Ablauf der fünfjährigen
Dienstzeit aus der Dienstführnng erhebliche Bedenken , so ist
die unwiderrufliche Anstellung bis weiter , jedoch höchstens
ans zwei Jahre , hinansznschieben . Dem Lehrer ist der
Grund einer solchen Entschließung ans sein Ansuchen zn
eröffnen.

Nach Ablauf der festgesetzten Zeit ist der Lehrer ent¬
weder unwiderruflich anzustellen oder zu entlassen.

Z. 4 . Schnlamtskandidaten und Volksschullchreru , welche
mit Genehmigung des Oberschulkolleginms eine Lehrerstelle
an einer inländischen Prioatschule verwalten , ist im Falle
ihrer demnächstigen Anstellung im öffentlichen Dienste bezw.
ihres Rücktritts in letzteren die in jener Stellung verbrachte
Zeit als Dienstzeit anzurechnen.

Eine mit Genehmigung des Oberschulkollcgiums im
auswärtigen öffentlichen Schuldienste oder an einer aus¬
wärtigen Privatschule verbrachte Lehrthütigkeit kann vom
Oberschnlkollegium als Dienstzeit im Sinne des K. 1 in
Anrechnung gebracht werden.

Z. 5 . Schnlamtskandidaten und Vvlksschnllehrern , welche
ihrer Militärpflicht durch Ableistung einer einjährige » Dienst¬
zeit genügt haben , ist die Zeit ihres Militärdienstes als
Dienstzeit anzurcchnen.

Für dieselben verlängern sich die im Z. 2 , Abs . 1 und 3
bestimmten Fristen für die Zulassung zur zweiten Prüfling
um ein Jahr.

Art . 34.

Die unwiderruflich angestellten Lehrer können wider
ihren Willen nur unter Velassnng des Betrages ihres ge¬
stimmten Diensteinkommens und von der Geest in die Marsch
oder eine der Marsch gleichgestellte Schnlacht , vom Lande
in die Stadt oder in eine größere den Städten gleichgestellte
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Ortschaft nur dann , wenn das bisherige Diensteinkommen

um die im Art . 37 Z. 2 angegebenen Summen erhöht wird,
versetzt werden . Sie können nur entweder zur Strafe aus

dem Dienst entfernt (Art . 35 ) oder unter Beilegung der
gesetzlichen Pension (Art . 45 ) in Ruhestand versetzt werden.

c:. Msciplinargeuialt über die Votkstchullehrer.

Art . 35.

Z. l . Die Lehrer der Volksschulen stehen zunächst unter
der dienstlichen Aufsicht des Schulinspektors . Dieser ist

befugt , bei geringen Dienstwidrigkeiten und Säumnissen
gegen die Lehrer mit Ermahnungen und Zurechtweisungen
einzuschrciten . Bleibt dies ohne Wirkung , so hat der Schul¬
inspektor dem Oberschulkollegium Anzeige zu machen , welches
gegen den Lehrer , nach Einziehung der Verantwortlichen Er¬

klärung desselben mit Verweisen oder mit Brüche bis zu
75 ^ verfahren kann.

§ . 2 . Bei schwereren Dienstwidrigkeiten oder nach

wiederholt vom Oberschulkvlleginm erkannten geringeren
Strafen ist sofort vom Schnlinspektor oder auch vom Schul¬
vorstande an das Oberschulkollegium zu berichten . Nach

Beendigung der erforderlichen Falls anzustellendeu näheren
Untersnchnng , jedenfalls erst nach Vernehmung des bethci-
ligten Lehrers , kann das Oberschulkollegium sodann die wider¬

ruflich cmgestcllten Lehrer sofort entlassen , einen bereits un¬
widerruflich angestellten Lehrer aber bis zu 6 Monaten
vom Amte suspendiren und die Stelle auf seine Kosten durch
einen anderen verwalten lassen , oder eine förmliche Dis-

ciplinaruntersuchung einleiten , nach deren Schluß der Lehrer
wegen Unfähigkeit oder Unwürdigkeit durch ein Urtheil des

Oberschulkolleginms , als Dienstgericht , des Dienstes entsetzt
werden kann.

Z. 3 . Dem Oberschnlkollegium treten für , die Entschei¬

dungen in solchen Untersuchungen der Vorstand des Land-
2



Gerichts und der älteste zu der Konfession des Angeklagten
gehörige Volksschnllehrer, welche am Sitze des Oberschnl-
kolleginms wohnen, als stimmführende Mitglieder bei.

Art. 36.

tz. 1. Jeder Pfarrgcistliche hat, auch wenn er nicht
Mitglied des Schulvorstandes ist, das Recht, sämmtliche
Schulen seines Pfarrsprcngels jederzeit zu besuchen, um sich
von dem Zustande der Schule in Bezug auf religiös¬
konfessionelle Bildung der Jugend fortwährend in Kenntniß
zu erhalten.

Z. 2. In derselben Weise wird das den Kirchenräthen
der evangelisch-lutherischen Landeskirche Anstehende Recht der
Mitwirkung bei der Aufsicht über die Schulen zur Wahrung
des kirchlichen Einflusses auf die christliche Erziehung der
Jugend durch den Vorsitzenden des Kirchenraths und einen
der Kirchenültesten gemeinschaftlich ansgeübt.

A. 3. In denjenigen Schnlachtcn, welche von Staats¬
bürgern evangelisch-lutherischer und cvangelifch-reformirter
Konfession gebildet werden, muß für den abgesonderten
Religionsunterricht der Kinder jeder Konfession, soweit
nöthig und möglich, gesorgt werden und steht das Recht
des Schulbesuchs(Z. 1) in Betreff einer solchen gemischten
Schule nicht allein dem Pfarrgeistlichen zu, in dessen Bezirk
die Schule liegt, sondern nach der Bestimmung des Ober-
schnlkolleginms auch einem benachbarten Pfarrgeistlichen der
anderen Konfession.

ä . vom Neilstemkommen- er volksschullchrer.

Art. 37.^

§. 1. Das Dicnsteinkommen der Volksschnllehrer be¬
trägt mindestens:

1. für die Hanptlchrcr jährlich 1000
2. für die unwiderruflich angestellteu Nebenlehrer jähr¬

lich 800
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3. für die widerruflich angestellten Ncbeulehrer jährlich
700

Z. 2. Dem Dienstcinkommcn der Hauptlehrer uud
der im Z. 3 bezeichneten Nebenlehrerstellen gehen in den¬
jenigen Schulachten, welche in dem diesem Gesetze anliegenden
Verzeichnisse benannt sind, Ortszulagen in den dabei ange-
führten Beträgen hinzu. Die Ncbeulehrer beziehen inX ^ ,
diesen Schulachtcn eine Ortszulage von 100 ^

Mit dem im Jahre 1899 zusammcntretcudeu ordent¬
lichen Landtage soll das Verzeichnis einer Revision unter¬
zogen und im Wege der Gesetzgebung, soweit erforderlich,
geändert werden.

Veränderungen des Verzeichnisses, durch welche das
Diensteinkommcn einer Stelle herabgesetzt wird, sind für
den zeitigen Inhaber der Stelle ohne Einfluß. Inwieweit
sonstige Veränderungen für den zeitigen Inhaber zur
Anwendung kommen, bestimmt das Oberschulkollcgium.

Auch ist das Oberschnlkolleginm ermächtigt, bei allen
Hauptlehrer- und den im H. 3 bezcichnctcn Nebenlehrer-
Stcllcn , die außer freiem Garten nicht mit wenigstens so
viel Land dotirt sind, daß dessen Reinertrag in den Katastern
mit wenigstens 24 ^ eingetragen ist, eine Erhöhung von
90 bis 120 eintreten zu lassen.

Z. 3.*) An den Schulen mit drei und vier Klassen soll
ein Nebenlehrer, an den Schulen mit fünf und-mehr Klassen
soll bei ungerader Anzahl der Nebenlehrerstellen die größere
Hälfte, bei gerader Anzahl die Hälfte, ein Diensteinkommen
haben, welches nicht unter den für Hauptlehrer an Volks¬
schulen bestimmten Beträgen liegt. Diese Nebenlehrerstclleü
sollen stets die oberen an der betreffenden Schule sein.
Stellen , welche mit Lehrerinnen besetzt sind, werden bei
dieser Berechnung als Nebenlchrerstellen mitgezählt. Die¬
jenigen Stellen, mit welchen hiernach das Dienstcinkommen

Hierzu Uebergaugsbestimmung in Art. II des Gesetzes vom
4 . Äpril N897.'" ^ , . , ' '

2 *
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eines Hauptlehrers verbunden sein soll , können auch mit
Lehrerinnen besetzt werden , auf welche dann die Bestimmungen
des Artikels 45a Anwendung finden.

Soweit für diese Lehrer eine Dienstwohnung mit Haus¬
garten nicht beschafft ist , was von dem Ermesse » des Schul-
achtsausschnsses abhängt , tritt zu deren Gehalt eine
Wohnungsentschädigung von 200 bis 400 jährlich
nach Bestimmung des Oberschulkollegiums . Das nach den
vorstehenden Sätzen anfznstellende veränderte Vcrzeichniß
der Wohnungsentschädigungen ist dem im Jahre 1899 zu¬
sammentretenden ordentlichen Landtage vorzulegen.

Die Wohnungsentschädigung kommt bei Berechnung des
Wartegeldes , beziehungsweise des Ruhegehaltes zu demjenigen
Betrage in Ansatz , zu welchem die freie Dienstwohnung
mit Garten in gleichem Falle den Hanptlehreru unge¬
rechnet wird.

Bei Besetzung dieser Lehrerstellen wird wie bei Be¬
setzung von Hauptlehrerstellen verfahren (Art . 29 des Schul¬
gesetzes). Die Inhaber derselben bedürfen , wenn sie sich
verheirathen wollen (Art . 28 des Schulgesetzes ), einer Ge¬
nehmigung des Oberschulkolleginms nicht.

Der Art . 27 des Schulgesetzes , wonach die unmittel¬
bare Leitung der Schule dem Hanptlehrer zusteht , bleibt
unberührt.

Art . 38.

Bei der Ermittelung der Höhe des Dicnsteinkommens
einer Schnlstelle werden die Beträge des Diensteinkommens,
wo nicht die ganze Einnahme in einem festen Gehalte be¬
steht , nach dem von dem Oberschulkolleginm festzusetzenden
durchschnittlichen Ertrage bei jeder Stelle angenommen , vor¬
behältlich der Abänderungen wegen dauernd veränderter
Umstände.

Art . 39.

Es ist in dieselbe » einzurechnen das Diensteinkommcn



jeder Art , von der Schule , einschließlich der bisher geleisteten

Zulagen und Prämien , wie von der Kirche , letzteres vorbe¬

haltlich der Bestimmung des Art . 65 . Nicht anzurechnen ist

die Wohnung und der dazu gehörige Garten und abzurechnen

sind die von den Schulhäusern und Dienstländereien der

Lehrer zu entrichtenden Abgaben und die zu veranschlagenden

Ausgaben für Leistung der den Lehrern etwa obliegenden

persönlichen Gemeindedienste , für die Heizung des Schul¬

zimmers (Brennmaterial und das Eiuheizen , wenn Letzteres

besondere Ausgaben veranlaßt ) und für die den Schulkindern

zu liefernden Schreibmaterialien.
In den Füllen , in welchen von den Dienstländereien

der Lehrer ein besonderer Garte » nicht ausgeschieden ist,

wird zur Berechnung des Diensteinkvmmens unter Berück¬

sichtigung der örtlichen Verhältnisse vom Oberschulkollegium

bestimmt , ein wie großer Theil der Dienstländereien als

Garten anzusehen ist.

Art . 40.

Das dem Lehrer nach den vorstehenden Bestimmungen

Begleichende erhält derselbe , soweit es nicht durch sonstige

Einnahmen gedeckt wird , ans der Schulkasse der Gemeinde,

wo nicht kürzere Termine bestimmt sind , halbjährlich im

Laufe der Monate Januar und Julius.

Art . 41.

8- 1 . Die Nebenlehrer erhalten für ihre Person freie,

möblirte Wohnung im Schulhause , wenn nicht die Schulacht

mit Genehmigung des Oberschnlkollegiums ihnen eine andere

möblirte Wohnung anweiset.
§ . 2 . Das Obcrschulkollegium kann , soweit ein Be¬

dürfnis ) vorliegt , nach Anhörung des Schulvorstandes und

des Schulachtsausschusses bestimmen , daß der Hauptlehrer

den im Schulhause wohnenden Nebenlehrern Kost , Wüsche,

Feuerung , Licht und Aufwartung für eine Entschädigung
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Von jährlich 400 zu leisten hat und die Nebenlehrer
ihre Kost u . s. w . bei dein Hauptlehrer zu nehmen ver¬
pflichtet sind.

Die Entschädigung beträgt in denjenigen Schulachten,
für welche eine Ortszulage gewährt wird , (Art . 37 , § . 2),
jährlich 430

Art . 42.

A. 1 . Die Lehrer , deren Leistungen und sonstige
Dienststthrung nach vorhergcgangener Anhörung des Schul¬
vorstandes dem Oberschnlkollcgium befriedigend erscheinen,
sollen zuerst nach einer Dienstzeit von drei Jahren seit
ihrer unwiderruflichen Anstellung und ferner in Fristen von
fünf zu fünf Jahren im Ganzen sechs Altersznlagen von
je 125 erhalten . *)

Wird eine Alterszulage nicht gewährt , so ist dem
Lehrer auf sein Ansuchen der Grund der Versagung zu
eröffnen . Nach Fortfall des Versagungsgrundes kann bei
andauernd guter Führung und Leistung die Altersznlage
von einem späteren Zeitpunkte gewährt , auch bestimmt
werden , daß die Versagung auf die Fristen der ferneren
Alterszulagcn keinen Einfluß haben soll.

K. 2 . Die Zulagen sind zum Betrage von 75 ^
aus der LandcSkasse , im Ucbrigen aus der Schulkasse zu
bezahlen.

Die Bewilligung des aus der Landeskasse zu zahlenden
Betrages ist vom Oberschnlkvllcginm beim Staatsministerium
zu beantragen.

Nur in den Füllen ist die erste Alterszulage ganz aus
der Schulkasfe zu bezahlen , in welchen zur Deckung des
Mindesteinkommens (Artikel 37 ) des Lehrers es der Auf¬
bringung von Umlagen nicht bedarf.

*) Hierzu Uebergangsbestimmungen in Art . IV und V des Ge¬
setzes vom 1 . April 18S7.
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Art . 43.

Dem Oberschnlkollcgium ist cs überlassen , nach der

Ocrtlichkeit und den in einer Schulacht bestehenden Ver¬

hältnissen einzelne Hauptlehrerstellen als Anfangsstellen zu

bezeichnen , deren Inhaber das Dieusteinkommeu der Nebcn-

lehrcr beziehen.

Art . 44.

Reise - und Transportkosten werden nach einem vom

Oberschulkolleginm mit Genehmigung des Staatsministerinms

zu erlassenden Regulativ den Lehrern aus der Staatskasse

vergütet.

s . Von der Verletzung der Lehrer in den Ruhestand.

Art . 45.

Z. 1 . Für die Volksschnllehrer gelten in Bezug auf

die Versetzung in den Ruhestand die bei den Civilstaats-

dicncrn zur Anwendung kommenden Grundsätze . Jedoch

kommen Gchaltsbcwilligungen der Schulgemeinde bei der

Berechnung des Ruhegehaltes (oder Wagegeldes ) nur inso¬

weit in Betracht , als sie vom Staatsministerium genehmigt

sind , unbeschadet der Anrechnungsfähigkeit der schon vor

Erlaß dieses Gesetzes bei Festsetzung der Diensteinnahme be¬

rücksichtigten Gehalte.
Z. 2 . Die Pensionen werden ans den Schullehrcr-

Pcnsionsfonds bezahlt , welche aus der Landeskasse die

erforderlichen Zuschüsse erhalten . Wo solche noch nicht be¬

stehen , sollen sie errichtet werden.

L. Von den Lehrerinnen an Volksschulen.

Art . 45 n.

Z. 1 . Lehrerinnen können im Bereich der Volks¬

schule verwendet werden , jedoch nicht in der Stelle des

leitenden Hauptlehrcrs,



1. (IN solche» Volksschule » , welche nur für Mädchen
bestimmt sind,

2 . an gemischten Volksschulen , soweit es sich um den
Unterricht der drei jüngsten Jahresstufen oder um
den Unterricht in Müdchcnklassen handelt.

Dieselben müssen unverheirathet sein.
8- 2 . Als Lehrerinnen können nur solche verwendet

werden , welche sich entweder in einer vom Oberschnlkollegium
angeordneten Prüfung über ihre Befähigung ausgewiesen
haben , oder ein auswärtiges Prüfungszengniß beibringen,
welches nach dem Erachten des Oberschulkolleginms genügt.

8 - 3 . Die Verwendung der Lehrerinnen geschieht in
de » ersten 5 Jahren ans Grund eines Engagements . Die
jährliche Vergütung während dieser Zeit soll regelmäßig
600 bis 700 ^ nach näherer Bestimmung des Oberschul¬
kollegiums betragen.

ß . 4 . Hat sich eine Lehrerin in einer fünfjährigen
Thätigkeit nach dem Urtheil des Oberschulkollcgiums als
brauchbar bewährt , und stehen sonstige Bedenken nicht ent¬
gegen , so soll sie auf ihren Antrag angestellt werden . Die
Anstellung ist sofort eine unwiderrufliche.

ß . 5 . Das gesetzliche Dicnsteinkommen einer ange-
stellten Lehrerin betrügt 700 bis 850 nach näherer Be¬
stimmung des Oberschulkolleginms.

Es gehe » hinzu Altersznlagen im Betrage von je
100 ^ in Gemäßheit der Bestimmungen des Art . 42.

Z. 5 a . Neben dem im 88 - 3 und 5 bestimmten Dien¬
einkommen erhält die Lehrerin freie , möblirte Wohnung
oder an deren Stelle eine angemessene Wohnungsentschädignng,
deren Betrag vom Oberschnlkollegium festgesetzt wird.

ß . 6 . Das Wartegeld angestellter Lehrerinnen beträgt
65 Procent des gesetzlichen Diensteinkommens , welches sie
zur Zeit der Stellung zur Disposition haben . Das Ruhe¬
gehalt kann 75 Procent des gesetzlichen Diensteinkommens,



welches sie zur Zeit der Versetzung iu den Ruhestand haben,
nicht übersteigen.

Lehrerinnen , welche das 60 . Lebensjahr znrückgelegt
haben , können ihre Versetzung in den Ruhestand verlangen
und auch gegen ihren Willen in den Ruhestand versetzt
werden.

8 - 7 . Tritt eine Lehrerin in die Ehe , so scheidet sie
damit ans dem Schuldienst ans ; desgleichen fällt der Be¬
zug des Ruhegehaltes oder Wartegeldes weg , wenn sich eine
im Ruhestand befindliche oder zur Disposition gestellte
Lehrerin verheirathet.

8 - 8 . Im Ucbrigeu werden , soweit nicht im Vor¬
stehenden etwas anderes festgesetzt ist , ans die an Volks¬
schulen eingestellten Lehrerinnen die Bestimmungen des
Schulgesetzes vom 3 . April 1855 ebenso angewendet , wie
bei den Lehrern.

V . Von den Schulachten und den Schulachts-

Ausschüssen.
Art . 46.

tz. 1 . Jede bisherige besondere Schulgemeinde bildet
vorbehaltlich anderer Bestimmung (Art . 47 ), eine Schulacht,
welcher sämmtliche Staatsbürger angehören , die sich in dem
Bezirke häuslich niedergelassen haben und der betreffenden
Konfession angehören . Insofern Bürger eines anderen
Staates einer hiesigen Schulacht angehören , wird durch
dieses Gesetz au dem Bestehenden Nichts geändert.

8 . 2 . Den in einer Schulacht wohnenden Mitgliedern
einer andere » Konfession , welche einer besonderen Schnlacht
ihrer Konfession noch nicht angehören , steht es frei , durch
häuslichen Unterricht , oder durch eine von ihnen zu be¬
gründende konfessionelle Privatschule , durch Bildung einer
besonderen Schulacht oder durch Anschließnng an eine be¬
nachbarte Schulacht , für die Bildung ihrer Kinder selbst



zu sorgen , selbstredend unter Vorbehalt der Bestimmungen
der Art . 12 , 13 und 17 . Zur Bildung einer besonderen
Schnlacht gehört in diesem Falle außer der Genehmigung
des betreffenden Oberschulkolleginms auch die Zustimmung
des Staatsministeriums.

Z. 3 . Diejenigen Mitglieder einer anderen Konfession,
welche gemäß Z. 2 ihren Kindern häuslichen Unterricht ge¬
währen oder ihre Kinder eine Privatschule der dort gedachten
Art besuchen lassen und zu dieser Privatschule verhältniß-
müßigen Beitrag leisten , sind von allen Schullasten befreit.

Die übrigen Mitglieder der anderen Konfession , welche
einer besonderen Schnlacht ihrer Konfession noch nicht
angchorcn , haben alle Schullasten , gleich den Schulachts-
genvssen , mit zu tragen . Sie sind berechtigt und ver¬
pflichtet , ihre Kinder an dem Unterricht in der Volks¬
schule , mit Ausnahme des Religions - Unterrichts , Theil
nehmen zu lassen.

Wohnen sie in einem Bezirke , über welchen sich zwei
Schulachten verschiedener Konfession erstrecken , so steht ihnen
frei , ihre Kinder in die Schule der einen oder anderen
Schnlacht zu schicken, zu welcher sic alsdann beitragspflichtig
sind . Machen sie von diesem Rechte keinen Gebrauch , so
bestimmt sich die Beitragspflicht nach der Vorschrift des
Artikels 4d des Gesetzes vom 22 . April 1858 , betreffend
einige Bestimmungen über die Tragung der Lasten der
evangelischen und katholischen Schulachten.

Durch die Bestimmungen dieses Z. werden die Vor¬
schriften des genannten Gesetzes vom 22 . April 1858 nicht
berührt.

K. 4 . Die evangelisch -lutherische und die evangelisch-
refvrmirte Konfession werden in Bezug auf das Volksschnl-
wesen als getrennte Konfessionen nicht betrachtet.

Art . 47.

Z . 1 . Ueber die Anträge auf Vereinigung oder Thei-
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lung bestehender Schulachten entscheidet das Oberschul-

kvllegium.
Z. 2 . Dasselbe kann ahne Antrag Schnlachten ver¬

einigen , wenn eine Gemeinde die Kosten der Schnlanstalt

nicht aufbringcn kann , und der Schulzweck die Bereinigung

gestattet.

Art . 48.

Im klebrigen behält cs hinsichtlich der Befugnisse der

Schulgemeinden und ihrer Vertretung durch einen Schul-

achtsausschus ; bei den bestehenden Verordnungen sein Be¬

wenden , vorbchältlich der im Verwaltungswege zu treffenden

Bestimmungen , um die Organisation der Schulgemeinden

der Organisation der politischen Gemeinden überhaupt nach

Maßgabe der Gemeindeordnung soweit thunlich anzuschließen.

VI . Von der Einrichtung der Volksschulen
insbesondere.

1. Schulpflicht.
Art . 49.

Z. l . Die Schulpflichtigkcit beginnt am ersten Mai

für alle Kinder , welche im vorausgegangenen Jahre vom

1 . Mai bis 30 . April incrl . ihr 6tes Lebensjahr beendigt

haben.
Sie endigt am 30 . April für alle Kinder , welche in

dem mit diesem Tage schließenden Schuljahr ihr 14tcs

Lebensjahr beendigt haben.
tz. 2 . Solche Kinder jedoch , welche durch schlechten

Schulbesuch oder durch beharrlichen Unflciß hinter dem von

ihren Altersgenossen erreichten Schulziele zu weit zurück¬

geblieben sind , sollen noch ein Jahr , unter Umständen ein

halbes Jahr , länger zum Besuch der Sckmle verpflichtet
werden.

Ein Antrag dieser Art muß vom Schnlinspektor oder



vom Lehrer (Lehrerin ) nusgehen und bedarf der , vom
Schulinspektvr cinzuholenden Genehmigung des Oberschul¬
kollegiums.

8 - 3 . Die Schulbrüche für Verjäumniß eines halben
Tages beträgt 25 erhöht sich jedoch bei denjenigen
Kindern , welche eine verkürzte Sommerschule besuchen
(Art . 50 des Schulgesetzes ), auf 40

Die vorstehenden Bruchsätze treten an die Stelle des
im 8- 4 der Konsistorial -Bekanntmachung vom 31 . De-
eembcr 1833 , betreffend den Besuch der Landschulen , und
des im 8 - 5 der Bekanntmachung des katholischen Oberschul-
kollcgiums vom 23 . December 1856 , betreffend die Kontrole
über den Schulbesuch und die Bestrafung der Schulversänm-
nisse , vorgeschriebenen Brnchsatzes.

8- 4 . Kinder , welche das schulpflichtige Alter noch
nicht erreicht oder bereits überschritten haben , können aus¬
nahmsweise mit Erlaubniß des Obcrschnlkollegiums die
Schule besuchen und stehen dann den schulpflichtigen Kin¬
dern gleich.

Ohne solche Erlaubniß ist cs den Lehrern nicht ge¬
stattet , nicht schulpflichtige Kinder am Unterrichte theilnehmen
zu lassen.

2 . Sommerschule.
Art . 50.

8 - 1. In denjenigen Schulen , welche auch im Sommer
vollen Unterricht haben , kann im Bedürfnißfall einzelnen
Kindern der 4 oberen Jahresstnfen , insbesondere znm Zweck
der Aushülfe bei ländlichen Arbeiten , von dem Schulinspektvr
nach Rücksprache mit dem Hanptlehrer Erlaubniß (Dispensa¬
tion ) ertheilt werden , im ganzen Sommerhalbjahr bis zu
30 halben Schultagen die Schule zu versäumen . Das Ober¬
schulkollegium kann anordnen , daß nur bis zu 30 Schul-
nachmittagen dispensirt werden darf.

8 . 2 . Ist eine Verkürzung des Unterrichts im Sommer
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für eine Schule zugelassen , so trifft dieselbe , wenn die
Schule mehrklassig ist , ausschließlich die vier oberen Jahres¬
stufen , während für die vier unteren eine Verkürzung aus¬
geschlossen ist . Dagegen findet in der ungetheilten Schule
in diesem Falle eine Verkürzung des Unterrichts auch für
die unteren Jahresstufen statt , und zwar entweder (in den
Schulen mit geringer Schülerzahl ) so, daß der allen Schüler»
gemeinsam ertheilte Unterricht in einer verminderten Stunden¬
zahl ertheilt wird , oder (in den Schulen mit größerer Kinder¬
zahl ) so , daß die volle Stundenzahl auf einen theils ge¬
sonderten , theils gemeinsamen Unterricht von zwei Abtheilungen
verwendet wird.

Z. 3 . Im Uebrigen gelten für jede Verkürzung des
Unterrichts im Sommer die folgenden Bestimmungen:

1 . Auf alle Falle soll jede Klasse beziehungsweise jede
Abtheilung z»m mindesten in der Woche 18 Stunden
Unterricht haben.

2 . Jede Klasse bezw . jede Abthcilung ist an sämmtlichen
sechs Wochentagen zu unterrichten.

3 . Der Unterricht der vier oberen Jahrcsstnfen ist in
die Vormittagszeit in der Weise zu lege » , daß er
nicht vor 7 Uhr Morgens und nicht nach 9 Uhr-
Morgens beginnt.

4 . Für Kinder , welche eine Schule mit verkürztem Unter¬
richt besuchen , findet im Uebrigen eine Dispensation
vom Schulbesuch (§ . 1) nicht statt.

Z. 4 . Für welche Schule » ein verkürzter Unterricht
im Sommer zuzulassen ist , desgleichen über das Maaß der
Verkürzung und die Ordnung des verkürzten Unterrichts,
entscheidet innerhalb der Bestimmungen dieses Gesetzes im
Einzelnen das ,Oberschulkolleginm.

ß . 5 . Die früheren Bestimmungen über die Sommer¬
schule , insbesondere die Bekanntmachung des evangelischen
Oberschulkollegiums vom 21 . Mai 1862 , sowie die Bekannt¬
machung des katholischen Oberschulkollegiums vom 24 . Mai



1862 sind aufgehoben ; desgleichen sind bisher stillschweigend
oder ansdrücklich zugelassene herkömmliche Hebungen abzu¬
stellen , soweit sie den vorstehenden Anordnungen wider¬
streiten.

Uebergangsbestimmung.
Auf 'Grund dieses Gesetzes hat das Oberschulkollegium

demnächst für die einzelnen Schulen nach Anhörung des
Schulvorstandes die erforderlichen besonderen Anordnungen
zu treffen . Bis dies geschehen , verbleiben die bisherigen
Hebungen in Kraft.

3. Industrieschulen.
Art . 51.

Z. 1 . Auf die Verbindung sog . Industrieschulen zur
Erlernung allgemein nützlicher mechanischer Fertigkeiten , mit
der Volksschule oder die Einrichtung eigener Industrieschulen
hat das Oberschnlkollcginm besonders Bedacht zu nehmen.

Z. 2 . Diejenigen Schulachten , welche ihre Volksschule
in der im tz. 1 gedachten Weise erweitern oder eigene Industrie¬
schulen errichten , erhalten zu den dadurch erwachsenden
Kosten vom Staate eine angemessene , vom Oberschnlkollegium
unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse vorzu¬
schlagende Beihülfe.

Z. 3 . Ist in einer Schulacht die Volksschule in der
im § . 1 gedachten Weise erweitert oder eine besondere
Industrieschule errichtet , so erstreckt sich die Schnlpflichtigkcit
auch aus die Industrieschule . ,

4. Eintheilung der Schule in Klassen.
Art . 52.

Beträgt die Zahl der schulpflichtigen Kinder einer Schul¬
acht zeitweilig mehr als 100 , so kann nach dem Ermessen



des Oberschnlkollegiums , wenn der betreffende Schulvorstand
und Schulachtsansschuß gehört worden sind , eine zweite
Klaffe provisorisch eingerichtet werden . >

Kann die Zahl der schulpflichtigen Kinder einer Schul¬
acht nach dem Ermessen des Oberschulkolleginms dauernd
angenommen werden auf mehr als 100 , so soll eine zweite,
auf mehr als 200 , so soll eine dritte , ans mehr als 300,
so soll eine vierte Klasse bestehen , und , wo sie noch nicht
besteht , eingerichtet werden . .

Art . 53.

8 - 1 . Bei Schulen von mehr als zwei Klassen können
die beiden Oberklafsen nach den Geschlechtern getrennt uud
kann für die Mädchenklassc eine Lehrerin angestellt werden.

8 - 2 . Dem Hauptlchrer liegt stets die allgemeine Leitung
der ganzen Schule ob.

K. 3, Für jede Klasse einer Schule ist ein besonderer
Lehrer anznstellen.

Art . 54.

Die Eintheilung der Schüler in Klassen und die Ver-
theilung der Klassen unter die einzelnen Lehrer erfolgt nach
den Bestimmungen des Hauptlehrers mit Genehmigung des
Schnlinspektors.

5. Von den Schulausgaben und deren Aufbringung.

Art . 55.

8 - 1 . Sämmtliche Ausgaben einer Volksschule sind
von der Schulacht zu bestreiten , soweit sic nicht dadurch
über ihre Kräfte beschwert wird , oder nicht in diesem
Gesetze hinsichtlich einzelner Schulausgaben etwas Anderes
bestimmt ist.

Z. 2 . Bei Einrichtung neuer Lehrerstcllcn nach Art . 52
und 53 haben die Hanptlchrcr einen Beitrag zu den Kosten
jener Stellen ferner nicht mehr zu leisten.



3 . Die Interessenten einer Schulacht sind ferner

nicht mehr verpflichtet , zu den Lasten einer anderen Schul¬

acht beizntragen , vorbehaltlich der nach den bestehenden Ver¬

ordnungen bereits getroffenen oder zu treffenden Regulirung
eines Beitrags zu den Lasten einer Schule , insoweit die

Interessenten einer anderen Schule davon Gebrauch machen
oder Vortheil haben.

tz. 4 . Befindet sich in einer Schulacht ein Armenhaus,

in welchem schulpflichtige Kinder aus anderen Schnlachten

untergebracht sind , so hat der Armenverband für den Unter¬
richt solcher Kinder in der Gemeindeschule an die Kasse

dieser Schulacht einen regelmäßigen Beitrag zu dem nach

dem Voranschläge aufzubringcnden Gesammtsteuerbetrage zu
entrichten.

Der Beitrag wird halbjährlich bezahlt . Er beträgt

jedesmal für jedes einzelne auswärtige Armenkind die
Hälfte desjenigen Bruchtheils vom Gesammtsteuerbetrage des

ganzen Jahres , welcher sich ergiebt , wenn letzterer auf alle

die Schule besuchenden Kinder zu gleichen Theilen vertheilt

wird . Er ist halbjährlich nach der Zahl der im Anfänge

des Halbjahres die Schule besuchenden Kinder zu berechnen
ohne Berücksichtigung späterer Aenderungen.

Brnchtheile einer Mark , welche sich bei der Berechnung

des Gesammtbeitrages für ein halbes Jahr ergeben , fallen

weg , wenn sie 50 ^ oder weniger betragen und werden
dagegen für voll gerechnet , wenn sie diesen Betrag übersteigen.

Die vom Schuljuraten dem Armenverbande mitzu-

theilende Berechnung gilt als feststehend , wenn Seitens des

Armenverbandes binnen 14 Tagen nach geschehener Mit-

thcilung keine Einwendungen erhoben sind.
Falls ein Armenverband die Benutzung der Gemeinde-

schnle (Absatz 1) aufgiebt , so hat , wenn während der Zeit,

in welcher die Benutzung stattgefnnden hat , zu Bauzwecken
Schulvermögen verwandt ist oder noch nicht abgetragene

Anleihen gemacht sind , das Oberschulkollegium ans Antrag
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mich Billigkeitsrücksichten zu bestimmen , ob , wie viel und
wie lange der Armenverbaud noch ferner zu der gedachten
Baulast beizutragen hat . Eine solche fernere Beitrags-
leistuug von Seiten des Armeuverbandes soll nur dann
stattfiuden , wenn eine erhebliche Schädigung der Schulacht
vorliegt.

Art . 56.

8- l . Die Diensteinnahme der Lehrer wird zunächst
durch den Ertrag der besonders dazu bestimmten Fonds
und Ländereien in de» einzelnen Schnlachten aufgebracht.

8 - 2 . Das hiernach an dem den Lehrern Anstehenden
Dienstcinkommen Fehlende (Artikel 37 ff .) wird , soweit die
ans der Landeskasse nach Artikel 58 zu zahlenden Beträge
dazu nicht ausreichen , wie andere Schulausgaben gedeckt
(Artikel 60 ) .

Art . 57.

Für den Besuch der Volksschulen wird ein Schulgeld
nicht entrichtet.

Auch andere Leistungen für die Schulkinder zur Deckung
allgemeiner Schulausgaben (Fenernngsgeld , Dintegeld nnd
dcrgl .) dürfen ferner von den Schnlachten nicht mehr ge¬
fordert werden.

Art . 58.

Für jedes die Schule am 15 . Mai nnd 15 . November
besuchende Kind wird der Schnlacht aus der Landeskassc
der Betrag von jährlich 3 halbjährlich vor dem Schluffe
eines jeden Schnlhalbjahres nach näherer Bestimmung des
Staatsministeriums ausgezahlt.

Art . 58a.

Ein durch die Maßregel der Artikel 57 und 58 ent¬
stehender Ausfall in der Einnahme des Lehrers soll auf

3



andere Weise gedeckt werden . Etwaiger Zweifel in dieser

Beziehung entscheidet das Oberschnlkollegium nach billigem

Ermessen.

Art . 58 d.

Für die dem Herzogthnm Oldenburg nicht angchörenden

Kinder kann ausnahmsweise vom Staatsministerium die

Erhebung eines Schulgeldes bestimmt werden , und kommt

alsdann die Zahlung der Beträge gemäß Artikel 58 in

Wegfall.

Art . 58 o.

Denjenigen Eingesessenen des Herzogthnms Oldenburg,

welche einem auswärtigen Schnlverbande angehören , kann

eine den Bestimmungen des Artikels 58 entsprechende Er¬

leichterung nach näherer Bestimmung des Staatsministerinms

gewährt werden.

Art . 58 ä.

Ans besonderen Gründen kann Kindern vom Ober-

schnlkellegium die Erlaubniß znm Besuche der Schule einer

Schulacht , der sie nicht angehören , crtheilt werden . Gegen

den Willen dieser Schulacht darf eine solche Zuweisung nur

dann und nur so lange geschehen , als durch die zugewiesenen

Schüler die Lasten dieser Schnlacht nicht vergrößert werden.

In den bezeichneten Fällen kommen die nach Art . 58

ans der Landcskasse zu zahlenden Betrüge derjenigen Schul¬

acht zu , deren Schule besucht wird.

Art . 59.

Wenn die Anschaffung der nothwcndigen Lehrmittel

für die Schulkinder ans die Aufforderung des Lehrers von

dem dazu verpflichteten Angehörigen oder Vertreter ver¬

säumt wird oder wenn ein solcher nicht vorhanden ist , so

hat sie auf Anordnung des Lokalschulinspektors ans der
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Schulkasse zu geschehen und erfolgt die Beitreibung der
aufgcweudeteu Kosten von den zur Zahlung Verpflichteten
in derselben Weise , wie die der Schulumlageu.

Sofern die Kosten nicht beigäugig zu machen sind,
oder ein zur Zahlung Verpflichteter nicht vorhanden ist,
sind dieselben ans die Schnlkasse zu übernehmen.

Art . 60 *) .

Die , abgesehen von den Einnahmen der Artikel 58
und 58 d , zu den Schulausgaben erforderlichen Mittel sind
aus etwa vorhandenen zu Schnlzwecken bestimmten Fonds
und Ländereien der betreffenden Schulacht , oder durch Bei¬
träge aller Schnlachtsgenossen ohne Rücksicht auf etwa bisher
bestandene Freiheiten aufzubringen . In welcher Weise
Letzteres am besten geschehe , bleibt der Bestimmung des
Schulachtsausschnsscs überlassen , vorbehältlich jedoch der
Genehmigung des Oberschnlkollegiums , welche Behörde den
Repartitionsmodus nach der Ansetzung zu Armcnbeiträgen
zu bestimmen hat , wofern der Schulausschnß sich nicht zu
einem anderen annehmbaren Beschlüsse vereinigen kann.

*) Gesetz vom 22 . April 1858 , betreffend einige Be¬
stimmungen über die Tragung der Lasten der evangelischen
und katholischen Schulachten ( Gesetzbl . Bd . XVI . S . 94 ) :

I . Herbeizichuvg des Grundbesitzes.

Art . 1.

Z. 1 . Die nach Artikel 60 des Schulgesetzes vom
3 . April 1855 durch Beiträge aufznbringenden Kosten der
Schulgebäude nebst Zubehör sollen unter den in den Ar¬
tikeln 2 bis 7 enthaltenen Beschränkungen und näheren
Bestimmungen über sümmtlichc im Bezirke der Schnlacht
belcgenc Grundstücke und Häuser nachbargleich verthcilt
werden.
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Art . 61.

§ . 1 . Werden die Mitglieder einer Schulacht durch

ihre Beiträge zu den nothwendigen Schulausgaben zn sehr

Z. 2 . In derselben Weise sollen auch diejenigen Aus - °

gaben der Schulacht vertheilt werden , welche erforderlich s
sind zum Zwecke der Abtragung und Verzinsung älterer,
durch die Schulgebäude nebst Zubehör oder durch den Er¬
werb von Schulgrundstücken veraulaßter Schulden.

Z. 3 . Nach Beschluß des Schulachtsausschnsses können
mit Genehmigung des Oberschulkollcginms auch die Kosten
des Erwerbs anderer Schulgrundstücke , als der § . 1 ge¬
dachten , über den Grundbesitz verthcilt werden.

Art . 2.

Bei der Vertheilung der Kosten über den Grundbesitz
findet eine Berücksichtigung der auf demselben haftenden

Schulden und Reallaste » nicht Statt . ^

Art . 3.

K. 1 . Jedes Grundstück im Herzogthum muß einer
Schulacht angehören.

Z. 2 . Die in den Artikeln 127 und 128 der Ge-

meiudeordnuug aufgeführten Grundstücke können nicht hcrau-
gezogeu werden , öffentliche Gebäude jedoch in soweit , als
sie zugleich zu Privatwohnungeu dienen.

Art . 4.

Erstrecken sich zwei Schnlachten verschiedener Konfession
über denselben Bezirk , so gelten die folgenden Bestimmungen:

n) Die Mitglieder der einen Schulacht sind nicht ver - ^
pflichtet , zu den Ausgaben der andern Schulacht von ihrem
Grundbesitze beizutragen.

d ) Auswärtige Grundbesitzer (Fvreusen ) , imgleichen
das Krön - und Staatsgut , sind der einen und der andern



belastet , so soll eine angemessene Beihülfe aus der Staats¬
kasse bewilligt werden.

Schulacht zur Tragung der Hälfte der auf sie fallenden
Ausgaben verpflichtet , es sei denn , daß die Zahl der im
gemeinschaftlichen Bezirke wohnenden Angehörigen der einen
Schulacht minstestens die vierfache Zahl der dort wohnenden
Angehörigen der andern Schnlacht erreicht , in welchem Falle
sie nur zu den Ausgaben der elfteren Schulacht , hier aber
mit dem ganzen ihnen Anfallenden Beitrage , herangezogen
werden können . **)

Art . 5.

Diejenigen Bewohner einer Schulacht , welche weder
zur evangelischen noch zur katholischen Konfession gehören,
sind von ihrem dort belegcnen Grundbesitze zu den Kosten
jener Schulacht , eintretenden Falls unter analoger An¬
wendung der Bestimmung des Art . 4 unter b ., beizntragen
verpflichtet , cs sei denn , daß sie ein auf denselben Bezirk
sich erstreckendes eignes Schulwesen ihres Glaubens unter¬
halten.

**) Hierzu sind folgende Vorschriften erlassen durch
Gesetz vom 24 . März 1891 , betr . Aendernng
der Bestimmungen über die Schullasten der
auswärtigen Grundbesitzer , Aktien - Gesell-
schaftcn  rc . :

Art . 1.

Der Artikel 4l >. des Gesetzes vom 22 . April
1858 , betreffend einige Bestimmungen über die Tragung
der Lasten der evangelischen und katholischen Schul¬
achten , erhält folgenden Zusatz:

Das Staatsministerium , Departement der Kirchen
und Schulen , kann eine andere Vertheilung zwischen
den beiden Schulachten anordnen , wenn durch Fabrik-
vder ähnliche Anlagen die Verhältnisse erheblich beeinflußt
und besondere Unbilligkeiten hervorgerufen werden.
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Z. 2 . Die den Schulgemeinden zu bewilligenden Bci-
hnlfcn (Z. 1) werden vom Staatsministerinm auf Antrag

Art . 6.

Mit Genehmigung des Oberschnlkollegiums kann in den

Städten und in denjenigen Schulachtcn , welche nicht vor¬

zugsweise Landwirthschaft treiben , von der Vcrthcilnng der

Art . 1 gedachten Kosten über den Grundbesitz abgesehen
werden.

Art . 7.

Vom Einkommen aus den in einer fremden Schnlacht

belegenen Grundstücken zu den Art . 1 ZZ . 1 und 2 ge¬

dachten Kosten an seinem Wohnorte beizntragcn ist Niemand

verpflichtet.

II . Herbciziehnng der Ausländer.
Art . 8.

Ausländer , welche sich länger als sechs Monate in der
Schulacht aufhalten , können nach Beschluß des Schulachts-
ansschusses , wenn sie der betreffenden Konfession angehören,
gleich den SchulachtSgenossen , zu den Schullasten heran-
gezvgcn werden , soweit nicht Staatsverträge entgegenstehen.

Einer solchen Vertheilnng ist das Verhältnis ; der

Zahl der Einwohner der beiden Konfessionen in dem

gemeinsamen Bezirke zu Grunde zu legen.

Art . 2.

Der vorstehende Zusatz gilt auch für diejenigen
nach dem Ansätze zur Einkommensteuer vertheilten
Schullastcn , auf welche gemäß Art . 3 des Gesetzes vom
1 . Februar 1888 , betreffend die Heranziehung außer¬
halb des Herzogthnms wohnender Grundbesitzer re.
zu den Gemeinde - und Schullasten (Gesetzsammlung,
Band 28 , Seite 69 ) die Vorschrift des angeführten
Art . 4d . des Gesetzes vom 22 . April 1858 Anwendung
findet.
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des Schulvorstandes festgestellt , und zwar die Bcihülfcn

zu den Kosten von Schnlhausbauten stets nach den Umständen

des einzelnes Falles innerhalb der im Voranschläge dieser-

halb ansgeworfenen besonderen Position die Beihülfen zu den

übrigen Schnllasten aber so , daß in einer Schulacht die

für die nothwendigen Schulausgaben aufzubringenden

persönlichen Schulnmlagen die zwölfmonatliche Einkommen¬

steuer nicht übersteigen . Welche Ausgaben zu den noth-

wendigeu zu rechnen sind , entscheidet das Oberschulkollcgium.

Gehaltsbewilligungen für die Lehrer sind zu den noth-

wendigen Ausgaben nur dann zu rechnen , wenn sie gemäß

Artikel 45 , Z. 1 des Schulgesetzes (Zusatz nach dem Ge¬

setze vom 29 . Dezember 1887 ) vom Staatsministerium ge¬

nehmigt sind.

Die Berechnung der Beihülfen für die persönlichen Schul¬

lasten geschieht in der Weise , daß Bruchtheile einer Mark

für voll gerechnet werden . Beträge , welche eine halbmonatliche

Einkommensteuer nicht erreichen , gelangen nicht zur Aus¬

zahlung.

Art . 62.

Z. 1 . Wegen Aufsuchung der Mittel , die zu den Schul¬

ausgaben erforderlich sind , hat zunächst der Schulvorstand,

in Folge der zu erwartenden Ausgabe des Oberschulkollc-

giums mit dem Schulachtsansschusse zu bcrathen . und seine

Vorschläge zur Genehmigung des Oberschulkollegiums vor-

zulcgen.

Z . 2 . Dabei ist sowohl hinsichtlich der ersten Regulirung

als bei ferneren Bewachungen über die Lchrcrbesoldungen

Folgendes zu berücksichtigen:

1 . Der Gesammtbetrag der bestehenden Einkünfte einer

Schulstelle darf , so lange keine Veränderung in der

Person des Lehrers eintritt , in keinem Falle ver¬

ringert werden.
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2 . Auch bei eintrctcnder Veränderung in der Person
des Lehrers soll der Gesnmmtbetrcig des Dienstein¬
kommens , welches ein Hauptlehrer vom Schuldienste
hat , nur rücksichtlich des durch Umlagen aufgebrachten
Theiles , aber auch nicht unter 1200 ^ und im
Fall mit dem Schuldienst ein Organisten - oder
Küsterdienst verbunden ist , nicht unter den im Art . 37
bestimmten Mindestbetrag herabgesetzt werden können,
bis auf den Mindestbetrag übrigens auch nur , wenn
der Gesammtbetrag der Diensteinnahme dadurch nicht
unter 1200 herabsinkt.

Das Oberschulkollegium hat dahin zu sehen , das;
nicht in Folge der Bestimmungen der Art . 57 und
58 wesentliche Herabsetzungen der Stellen statt¬
finden.

3 . Bei Feststellung der Einnahmen und der dazu er¬
forderlichen Deckungsmittel ist nach Art . 39 und 56
zu Verfahren.

4 . Wo Wohnung und Garten fehlen , soll dafür eine
angemessene Entschädigung ausgesetzt werde » , deren
Größe , im Fall der Schnlachtsausschuß und Lehrer,
sich nicht darüber vereinigen können , vom Schulvor¬
stande zu begutachten und vom Oberschnlkolleginm
zu bestimmen ist.

5 . Dasselbe gilt von der den Inhabern der Anfangs¬
und Nebenlehrerstellen außerhalb des Schulhauses
etwa anzuweisenden freien Wohnung.

Art . 63.

Die über die Schulachtsgenossen ausgeschriebenen Ilm¬
lagegelder (Art . 60 ) werden wie andere Kommunalanlagen
beigetrieben , erhoben und an den beikvmmenden Rechnungs¬
führer der Schulacht (Zuraten ) abgeliefert.



§ . 1 . Die bisher nach Z. 27 bis 34 der Münsterschen
Schulordnung vom 2 . September 1801 üblich gewesenen
Zulagen und Prämien werden ganz aufgehoben und fällt
die Aufbringung der dazu nöthigcn Gelder nach dem bisher
üblichen Repartitionsfnßc künftig ganz weg . Ob die einge¬
führten Lehrerprüfungen beizubchalten seien und ob der Aus¬
fall derselben bei der Entscheidung über die Alterszülagen
(Art . 42 ) mit zu berücksichtigen sei, bleibt dem Ermessen
des betreffenden Oberschulkolleginms überlassen.

§ . 2 . Die in einigen Gemeinden noch üblichen Kollekte»
sind aufgehoben.

Art . 65.

Um die Aufbringung hinreichender Lehrcrbesoldnngen
zu erleichtern , sollen die Organisten - und Küsterdicnste , so
weit die zuständigen Behörden dies nicht für unzweckmäßig
halten , möglichst mit den Schullehrerdicnsten verbunden
werden , beziehungsweise , wo die Verbindung bereits besteht,
verbunden bleiben . Bei der Untersuchung , ob und wie weit
das Diensteinkommen einer Lehrerstelle den im Art . 37
bestimmten Mindestbetrag erreicht , werden die Einkünfte
eines mit der Lchrerstelle verbundenen Küster - oder Orga-
nistcndienstes nur dann und insoweit mit in Anschlag ge¬
bracht , als sie in Pfarrvrten mehr als 300 in anderen
Orten mehr als 150 betragen . Bei Vereinigung eines
Küsterdienstes mit einer Schnlstelle sind die Küster zu ver¬
pflichten , auf Antrag des Ortsgeistlichen und mit Genehmigung
der kirchlichen Oberbehörde nöthigenfalls einen geeigneten
Gchülfen für den Küsterdienst anzunehmcn.

Wenn die Einkünfte des Küster - oder Orgnistendienstes
mit mindestens 50 ^ 5. auf das Diensteinkommen des
Lehrers in Anschlag gebracht werden , so ist die Schulacht
verpflichtet , jeder anderen in derselben Kirchcngemeinde
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bclegenen Schulacht denjenigen Thcil dcs in Anschlag ge¬
brachten Betrages alljährlich ausznkehren, welcher dem
Verhältnisse der Einwohnerzahl der Schnlacht zu der Ein¬
wohnerzahl der ganzen Kirchengemeinde entspricht. Erstreckt
sich der Schulachtsbezirk auf mehrere Kirchengemeinden, so
kommen jedesmal nur diejenigen Einwohner derselben in
Betracht, welche in der betreffenden Kirchengemeinde
wohnen. Der Berechnung der Einwohnerzahl ist das
Ergebnis; der letzten amtlichen Volkszählung zu Grunde
zu legen.

VII. IlebergairgsbMlnmuilgeil.
Art. 66.

Die Bestimmungen der Art . 52 und 53 kommen zur
Ausführung in dem Maße, wie die Zahl der vorhandenen
Schulamtskandidaten es möglich macht, und wird zunächst
für diejenigen Schulen gesorgt werden, deren Bcdürfniß das
größere ist.

Art. 67.

Durch die Art. 37 bis 43 und 52 wird zunächst nur
die Verpflichtung der Schulacht bestimmt und erhalten die
Lehrer dadurch allein kein Recht auf Hülfe durch Untcrlehrcr
und einen Anspruch auf Erhöhung ihres dermaligcn Ein¬
kommens nach den Bestimmungen dieses Gesetzes erst dann,
wenn ermittelt ist, daß die Lehrer den an sie als Lehrer
zu machenden Anforderungen genügen, worüber das Ober-
schulkvlleginm nach Anhörung des Schulvorstandes zu ent¬
scheiden hat.

Diese Ermittelung soll auf Antrag dcs Lehrers möglichst
bald geschehen.

Art. 68.

Die zur weiteren Ausführung dieses Gesetzes nöthigen
Bestimmungen werden im Wege der Verordnung, beziehungs¬
weise durch Anordnung der Obcrschnlkvllegien erlassen.
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Art . 69.

Z. 1 . Die bisher für das protestantische beziehungs¬

weise katholische Schulwesen geltenden Anordnungen bleiben

in Kraft , so weit sie nicht durch Bestimmungen dieses

Gesetzes oder künftig zu erlassende Anordnungen geändert
werden.

2 . Rücksichtlich des jüdischen Schulwesens bleibt es

bis weiter beim Bestehenden.

§ . 3 . In den , einzelnen Personen oder Korporationen

in Beziehung ans Schulen Anstehenden , Patronat - und
anderen besonderen Rechten ist durch dieses Gesetz nichts

geändert , vorbchültlich einer gesetzliche » Regnlirung , wo die¬

selbe nothwendig ist.
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Zu Artikel 37, tz. 2
des Gesetzes.

Anlage .4.

Verzeichnis;
der Schulachten, in welchen Ortszulage gezahlt wird.

Betrag
Lfdc.
^IZ Name der Schulacht.

der
Orts¬
zulage.

Bcmerkn ngen.

-V. Jur Bereiche des evangelischen
Oberschulcollegimns.

l . Stadt Oldenburg.
1. Oldenburg. . . . 300
2. Bürgerfeldc . . . 300
3. Huurcnthor . . . 300

II . Amt Oldenburg.
4. Eversten . . . . 300
5. Bloherfelde. . . . 300
6. Petersfehn. . . . 180
7. Ofen. 300 ^

180 j

300 .45. für die Lehrer-
sielle in Ofen.

180 ^ für die Lehrer-
stelle in Metjendvrf.

8. Nadorst. 300
9. Etzhorn. 300

10. Ohmstede . . . . 300
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Lfde.
.M Name der Ach ul acht.

Betrag
der

Orts¬
zulage.

Bemerk « ngcn.

11. Donnerschwee . . . 300
12. Osternburg . . . . 300
13. Drielake . . . . 300
14. Bümmerstede . . . 300
15. Rastede. 300

III . Amt Westerstede.
16. Westerstede . . . . 300
17. Zwischenahn . . . 300

IV . Stadt Barel.
18. Varel. 300

V. Amt Barel.
19. Jeringhave . . . . 300
20. Dangast . . . . 300
21. Jethansen . . . . 300
22. Bockhorn . . . . 300
23. Steinhansen . . . 300
24. Zetel. 300
25. Driefel. 300
26. Ellens. 300
27. Jade. 300
28. Jaderberg . . . . 300
29. Jaderkreuzmoor . . 300
30. Jaderaußendeich . . 300
31. Bollenhagen . . . 300
32. Menkhausen . . . 300
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Lfde.
.IZ Name der Schulacht.

Betrag
der

Orts¬
zulage.

Bemerk »ngen.

33 Schweiburg . . . 300
34. Norderschweiburg. . 300
35. Sehestedt . . . . 300
36. Röunelmvor . . . 300

VI. Stadt Jever.
37. Jever. 300

VII. Amt Jever.
38. Cleverns . . . . 300
39. Schortens . . . . 300
40. Roffhausen. . . . 300
41. Sillenstede. . . . 300
42. Sande. 300
43. Reuende . . . . 300
44. Bant. 300
45. Neubrcmen. . . . 300
46. Heppens . . . . 300
47. Accum. 300
48. Fedderwarden. . . 300
49. Kniphausersicl. . . 300
50. Sengwarden . . . 300
51. Bohnenbnrg . . . 300
52. Pakcns-Hooksicl . . 300
53. Waddewarden. . . 300
54. Westrnm . . . . 300
55. Oldorf. 300
56. Wüppels . . . . 300



413

Lfde
.M Name der Schulachl.

Betrag
der

Orts¬
zulage.

Bemerk «ngcn.

57. St . Joost . . . . 300
58. Wiarden . . . . 300
59. Horumersiel . . . 300
60. Minsen. 300
61. Wangerooge . . . 200
62. Hohenkirchen . . . 300
63. Altgarmssiel . . . 300
64. Friederikcnsiel. . . 300
65. Mederns . . . . 300
66. Tettens. 300
67. Neugarmssiel . . . 300
68. Middoge . . . . 300
69. Fried.-Nug.-Groden . 300
70. Wiefels. 300

VHI. AmtButjadingen.
71. Seefeld. 300
72. Reitland . . . . 300
73. Seefelderaußendeich. 300
74. Stollhamm . . . . 300
75. Jffens. 300
76. Stollhammcrwisch 300
77. Eckwarden. . . . 300
78. Tossens. 300
79. Langwarden . . . 300
80. Ruhwarden . . . 300
81. Severns . . . . 300
82. Süllwarden . . . 300



Lfde.
.M Name der Ach ul acht.

Betrag
der

Orts¬
zulage.

Bemerkungen.

83. Fedderwarden . . . 300
84. Burhave -Sillens . . 300
85. Waddens . . . . 300
86. Blexen. 300
87. Tettens. 300
88. Schweewarden . . . 300
89. Phiesewarden . . . 300
90. Atens. 300
91. Abbehansen . . . 300
92. Hoffe. 300
93. Movrsee . . . . 300
94. Esenshamm . . . 300
95. Esenshammergroden .

IX . Amt Brake.

300

96. Brake. 300
97. Klippkanne . . . . 300
98. Hammelwardcn . . 300
99. Oberhammelwarden . 300

100. Sandfeld . . . . 300
101. Harrierwurp . . . 300
102. Strückhausen . . . 300
103. Popkenhöge . . . 300
104. Colmar. 300
105. Neustadt . . . . 300
106. Fricschenmoor . . . 300
107. Schwei. 300
108. Kötcrmoor . . . . 300
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Lfde.
Name der Schulacht.

Betrag
der

Orts¬
zulage.

Bemerkungen.

109. Süderschwei . . . 300
110. Norderschwei . . . 300
111. Schweieraußendeich . 300
112. Ovelgönne . . . . 300
113. Golzwarden . . . 300
114. Boitwarden . . . 300
115. Schmalenfleth . . . 300
116. Rodenkirchen . . . 300
117. Alse. 300
118. Rodenkircherwurp . . 300
119. Edschenbnrg . . . 300
120. Hartwarden . . . 300
121. Dedesdorf . . . . 300
122. Overwarfe . . . . 300
123. Ueterlande . . . . 300
124. Wiemsdorf . . . . 300

X. Amt Elsfleth.
125. Elsfleth. 300
126. Lienen. 300
127. Neuenfelde . . . . 300
128. Altenhuntorf . . . 300
129. Moordorf . . . . 300
130. Bardenfleth . . . 300
131. Burwinkel . . . . 300
132. Nordermoor . . . 300
133. Neuenbrok . . . . 300
134. Großenmeer . . . 300

!N»

4-



416

Betrag
Lfde. Name der Ichulacht.

der
Orts- Bemerk » ng en../N zulage.

135. Oldenbrok-Mittelort . 300
136. Altendorf . . . . 300
137. Niederort . . . . 300
138. Berne. 300
139. Schlüte. 300
140. Bettingbühren . . . 300
141. Wcserdeich . . . . 300
142. Ollen Hannöver . . 300
143. Hiddigwarden . . . 300
144. Hekeln. 300
145. Neuenkoop . . . . 300
146. Hiddigwardermoor . 180 Der zeitige Hauptlehrer

bezieht eine Ortszulage
van 300 ^

147. Neuenhuntorf . . . 300
148. Buttel. 300
149. Warfleth . . . . 300
150. Bardenfleth . . . 300
151. Bardewisch . . . .

XI. Amt Delmenhorst.

300

152. Delmenhorst . . . 300
153. Deichhorst . . . . 300
154. Altenesch . . . . 300
155. Deichshausen . . . 300
156. Lemwerder . . . . 300

XII . Amt Wildeshausen.
157. Wildeshausen . . . 300



Lfdc.
Name der Ichulacht.

Betrag
der

Orts¬
zulage.

Bemerkungen.

XIII . Amt Vechta.
158. Vechta. 300

XIV . Amt Cloppenburg.
259. Cloppenburg . . . 300

ir Im Bereiche des katholischen
Qberschnlcollegiirms.

1. Altenoythe . . . . 180
2. Bant - Heppens-

Nenende . 300
3. Bethen. 180
4. Cloppenburg . . . 300
5. Damme. 240
6. Delmenhorst . . . 300
7. Dinklage . . . . 270
8. Essen. 240
9. Friesoythe . . . . 240

10. Lohne . 240
11. Löningen . . . . 240
12. Oldenburg . . . . 300
13. Osternbnrg . . . . 300
14. Oythe. 180
15. Varel. 180
16. Vechta. 300
17. Wildeshausen . . . 300
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